
 

 

 

Hinweis für Arztpraxen 

Gemäß § 63 des Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG) besteht für Schülerinnen und 

Schüler eine Verpflichtung zum regelmäßigen Schulbesuch. Für Fehltage unmittelbar vor oder 

nach Ferienzeiten gilt an unserer Schule eine verpflichtende ärztliche Bescheinigungspflicht. 

Wir bitten Sie daher, uns im Krankheitsfall Ihres Patienten / Ihrer Patientin an diesen Tagen 

eine ärztliche Bescheinigung oder ein Attest auszustellen, damit die Fehlzeit entsprechend 

entschuldigt werden kann. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

Mit besten Grüßen 

 

Cathrin Witte, Schulleitung 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bestätigung/ Bescheinigung  

Hiermit bestätigen wir,  

dass die Patientin / der Patient _______________________________________ geb. am___________ 

heute in der Praxis vorstellig war und vom _______________ bis einschl. _______________ 

krankgeschrieben ist. 

 

____________________________________________ 

Unterschrift der Praxis 

 

Stempel der Praxis 


